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§ 19m K-ISG

K-ISG - Karntner Informations- und Statistikgesetz - K-ISG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

(1) Die 6ffentlichen Geodatenstellen und Dritte im Sinne des§ 19b Abs. 1 lit. d Z 2, denen Netzzugang gewahrt wird,
haben die Schaffung und Nutzung ihrer Geodateninfrastruktur entsprechend den Durchfihrungsbestimmungen nach
Art. 21 der Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere gemald dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2019/1372, zu Uberwachen
und diese Informationen der Landesregierung zur Erfullung der in Abs. 2 genannten Verpflichtungen rechtzeitig und
auf Dauer zur Verfiigung zu stellen. Diese Informationen sind von der Landesregierung der Offentlichkeit in geeigneter
Form zur Verflgung zu stellen, sofern eine solche Zurverfigungstellung nicht bereits auf Grund bundesrechtlicher
Vorschriften erfolgt.

(2) Die Landesregierung hat dem zustandigen Bundesminister die zur Erflllung der Berichtspflichten nach Art. 21 der
Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere entsprechend dem Durchfihrungsbeschluss (EU) 2019/1372, erforderlichen
Informationen rechtzeitig zu Gbermitteln.

(3) Berichte nach Abs. 2 haben jedenfalls eine zusammenfassende Beschreibung folgender Themen zu enthalten:

a) Koordinierung zwischen 6ffentlichen Geodatenstellen und Nutzern von Geodatensatzen und Geodatendiensten
und zwischengeschalteten Stellen, Beziehung zu Dritten und Organisation der Qualitatssicherung;

b) Beitrag von Behdrden oder Dritten zum Betrieb und zur Koordinierung der Geodateninfrastruktur;
¢) Information Uber die Nutzung der Geodateninfrastruktur;

d) Vereinbarungen Uber die gemeinsame Nutzung von Geodaten durch 6ffentliche Geodatenstellen im Sinne dieses
Gesetzes, durch andere auf bundesrechtlichen oder landesrechtlichen Bestimmungen beruhenden 6ffentlichen
Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9 der Richtlinie 2007/2/EG sowie durch 6ffentliche Stellen im Sinne des Art. 3 Z 9 der
Richtlinie 2007/2/EG anderer Mitgliedstaaten der Europadischen Union oder gleichzustellender Staaten;

e) Kosten und Nutzen der Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG.

(4) Zur Erfallung der Verpflichtung nach Abs. 2 haben die 6ffentlichen Geodatenstellen und Dritte im Sinne des§ 19b
Abs. 1 lit. d Z 2 die erforderlichen Informationen rechtzeitig zu Gbermitteln.

In Kraft seit 23.12.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-isg/paragraf/19b
https://www.jusline.at/gesetz/k-isg/paragraf/19b
file:///

	§ 19m K-ISG
	K-ISG - Kärntner Informations- und Statistikgesetz - K-ISG


